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Regierungskollegium 
im Landtag vertreten 

A Mitteilung aus der Regierungssitzung 
Die Regierungsmitglieder kommen Uberein, 

f d i e  Vertretung der Regierungsgeschäfte i m  
/^Landtag wie  folgt zu regeln: 
1 Die einzelnen Regierungsmitglieder vertre
t e n  folgende Geschäfte im Landtag (Plenum 

v , u n d  Kommission). 
die sachlich in ihr Ressort lallenden Ge-

setzesvorlagen, Motionen, Postulate und Inter
pellationen; 

Staatsverträge, bei denen das betreffende 
legierungsmitglied Delegationschef war; war 
(ein Regierungsmitglied Delegationschef, s o  
rfrd das Geschäft durch den Ressortchef 

xAeusseres» vertreten; 
der Ressortchef «Finanzen» al le  Finanzbe

schlussvorlagen inkl. Finanzgesetz und Voran 
schlag sowie Expropriationen, Bodenkäufe und 
'ankkonzessionen, ebenso die  Voranschläge, 
echnungen und Jahresberichte der Landesin-

titute; 
der Ressortchef «Präsidium» alle Personal-, 

esoldungs- und Wahlgeschäfte; 
der Ressortchef «Inneres» die Einbürgerungs-

eschäfte. 
Alle vorgängig nicht aufgeführten Geschäfte 

' Werden vom Regierungschef vertreten. Der Re-
gierungschef beantwortet kleine Anfragen der 
Landtagsabgeordneten. Es steht ihm frei, die 

Beantwortung an ein anderes Regierungsmlt-
g l i e d  ,jLn dessen ressortmässige Zuständigkeit 
die Anfrage fällt, weiterzugeben. 

;i| Anschluss an N 13 
Die Regierung nimmt mit  Genugtuung v o n  

»Hjeiner Note  des  Eidgenössischen Politischen De-
ar tementes  betreffend die Verbindung des  

iechtensteinischen Strassennetzes mit  dem 
chweizerischen Nationalstrassengesetz Kennt-
is, woraus  zu entnehmen ist, dass  aufgrund 
o n  Besprechungen zwischen Ver t re tern  d e s  
ürstentums Liechtenstein, des  Kantons St.-Gal

len und  d e n  eidgenössischen Behörden in Be
lüg auf d ie  Strassenanschlussprobleme Einig
keit herrscht. Insbesondere konnte  de r  v o n  
Liechtenstein gewünschte Anschluss Vaduz-Se
velen a n  die  N 13 festgelegt werden .  

Die Regierung stimmt dem provisorischen 
>chweizerischen Vorschlag bezüglich d e r  An-
jringung v o n  Strassensignalisationen auf d e r  
Nationalstrasse N 13 im Räume Sargans in Be
zug auf Liechtenstein zu. 

LiechtenfteinerVolksblatt 
Abonnement für das zweite Halbjahr 

Der  heut igen Ausgabe  l iegen die  Einzahlungs
s c h e i n e  für  das  Abonnement  unse re r  Zeitung 
fü r  das zweite Halbjahr  bei. Die Abonnements
gebühr ist auf de r  Rückseite d e r  Erlagsscheine 
aufgeführt. F ü r  e ine  möglichst baldige Beglei-
phung des fälligen Betrages d a n k e n  w i r  im vor 
aus. Aus  technischen Gründen l iegen die Er

lagsscheine allen Zei tungen bei. W e r  d a s  Abon
n e m e n t  für das  zweite Halbjahr  berei ts  ent
richtet hat, möchte die  Einzahlungsscheine a ls  
gegenstandslos betrachten. Bei d ieser  Gelegen
heit weisen wir  noch  darauf hin, dass  in  d e r  
j eme inde  Eschen d ie  Abonnementsgebühr  erst
mals nicht  mehr  persönlich einbezogen wird.  
Wir bit ten daher  u m  Ueberweisung p e r  Post. 

Die Verwal tung 

Privatkonto plus 
SWISS CHEQUE 
führen zur 

Bergbauernhilfe: Bessere Vorschläge 
Die Stellungnahme der Regierung trägt die Handschrift von Begierungsrat W.Hoop 

In der  Landtagssitzung vom 18. 12. 1970 
brachte die Fraktion der Vaterländischen 
Union bei der Regierung eine Motion über eine 
Bergbauernhilfe ein. Die Motionäre weisen auf 
die akute Gefahr hin, in der sich unsere gesam
te Bergbauernschaft befindet. Sie betonen das  
Interesse des Staates an der Bewirtschaftung 
der Hanglagen. Im weiteren wird eine Struk
turverbesserung als zwingend angesehen und 
betont, dass die derzeitige Güterzusammenle
gung in ihren positiven Auswirkungen noch 
nicht abgeschätzt werden kann. 

Die Motion verlangt eine sofortige Hilfe. Da 
rasche Hilfe doppelt wirkt, sollen sofort in 
einem einfachen Verfahren Geldbeträge an  die 
Viehhalter ausbezahlt werden. Der vorgeschla
gene und formulierte Antrag lautet, dass 
• pro Grossvieheinheit ein Betriebszuschuss 
von Fr. 300.— gewährt wird; 
• die Betriebszuschüsse auf 15 Grossviehein
heiten beschränkt sind; 
• die Betriebszuschüsse nur an Viehhalter aus
bezahlt werden, die ihren Bestand auf eigener 
Futterbasis im Berggebiet versorgen; 
• die Betriebszuschüsse an Betriebe mit Stand
ort in den Gemeinden Triesenberg, Planken 
und Schellenberg gewährt werden. 

In der Stellungnahme der Regierung zu 
diesen Anträgen, die offensichtlich die Hand
schrift des zuständigen Ressortinhabers 
William Hoop trägt, bleibt vpn den Vorschlä
gen der Motion nicht mehr viel übrig. Während 
die Abgeordneten der Vaterländischen Union 
ohne viel Sachkenntnisse eine rasche Hilfe for
derten, hat  es sich der  zuständige Ressortinha
ber nicht leicht gemacht. In der Stellungnahme 
der  Regierung werden der Motion klare Alter
nativen und echte Lösungen für eine wirksame 
Bergbauernhilfe entgegengestellt. 

Anstatt pro Grossvieheinheit einen Betriebs
zuschuss von 300 Franken zu gewähren, schlägt 
die Regierung vor, den Betriebszuschuss pro 
Grossvieheinheit mit 200 Franken festzusetzen 
und ausserdem pro Klafter bewirtschafteten 
Boden fünf Rappen zu vergüten. Diese Lösung 
besticht insofern, als sich die staatliche Berg
bauernhilfe heute nicht mehr auf die Sicherung 
der  Ernährung konzentrieren kann, sondern Er
holungslandschaften und Grünflächen gepflegt 
werden müssen. Aus diesem Grund scheint e s  
richtig, dass jener, der  im Berggebiet Grünflä

chen bewirtschaftet mit einer Subvention von  
fünf Rappen pro Klafter begünstigt wird, auch 
wenn er selbst über keinen Viehbestand ver
fügt. Ausserdem könnte ohne weiteres der Fall 
ieintreten, dass ein Bauer mit beispielsweise 15 
Grossvieheinheiten aus wirtschaftlichen Grün
den selbst keine Flächen mehr bewirtschaftet, 
sondern günstiger arbeitet, wenn e r  das Heu  
einkauft. Die Vorschläge der Regierung sind 
geeignet, dem entgegenzuwirken. 

Des weiteren schlagen die Motionäre vor, die 
Betriebszuschüsse auf 15 Grossvieheinheiten 
zu beschränken. Die Regierung macht auch 
dazu klar, dass aus der Konsequenz der vorge
schlagenen Einführung einer Bodenbewirt
schaftungsprämie eine Begrenzung des Viehbe
standes, der mit dem bewirtschafteten Land als  
Futterbasis in unmittelbarem Zusammenhang 
steht, als nicht logisch erscheint. Dem könnte 
noch hinzugefügt werden, dass heute 15 Gross
vieheinheiten im Berggebiet keine volle Exi
stenzgrundlage bieten und daher die von den 
Motionären vorgeschlagene Begrenzung völlig 
am gesetzten Ziel vorbei geht. 

Es ist erfreulich, dass die Regierung die all
gemeine Entwicklung in der europäischen 
Landwirtschaft, die auf eine Vergrösserung der  
Betriebe hinausgeht, richtig erkannt hat  und 
keine Begrenzung nach oben vorsieht. 

Demgegenüber schlägt die Regierung aber 
eine Begrenzung nach unten mit einer Gross-
vffeheinheit und einer Bodenfläche von wenig
stens 2000 Klaftern vor. Diese Regelung nimmt 
Rücksicht auf den Selbstversorger. 

Als weitere Begrenzung und als Massnahme 
zur Förderung des Leistungsziels wird nur a n  
im Herdebuch eingetragene Bestände ausbe
zahlt. Die Aufnahme ins Herdebuch steht j e 
dem Viehhalter offen. Dadurch ist also eine 
Diskriminierung nicht möglich. Durch das Her
debuch ist auch eine gute Kontrolle und eine 
zweckmässige Verausgabung der immerhin er
heblichen Staatsmittel gewährleistet. 

Mit dieser Massnahme wird ein erhöhtes 
Leistungsziel angestrebt und eine vom Berg
bauern selbst erarbeitete Einkommensverbes
serung erreicht. 

Die in den Vorschlägen der Regierung 
enthaltenen Einschränkungen können weniger 
als Kontrollmassnahme angesehen werden, 
vielmehr sollen damit die folgenden Ziele er
reicht werden: 

• Unmittelbare finanzielle Hilfe für die Berg
bauern und damit Verbesserung der Lage 
• Sicherung der Bodenbewirtschaftung «und  
Landschaftspflege. 
• Die Züchtung von Qualitätsvieh und damit 
Einkommensverbesserung wird angestrebt 
• Die intensivere Nutzung der  Alpengebiete 
soll erreicht werden 
• Berufstreue und Nachwuchsförderung in der 
Landwirtschaft wird gefördert 
• Die Durchführung der Bergbauernhilfe soll 
(im Sinne der Motionäre) einfach und ohne 
Aufblähung des Staatsapparates erfolgen kön
nen. 

Es zeigt sich somit deutlich, dass die Vielsei
tigkeit der Probleme in der Landwirtschaft dif
ferenzierte Lösungen verlangten und einfache 
Vorschläge, wie sie die Motionäre machten, 
kaum noch als Grundlage für eine wirksame 
Bergbauernhilfe dienen können. 

Voraussetzungen für die Bergbauernhilfe 
Zur Erlangung der Förderungsprämie ist fol

gender Personenkreis berechtigt: 
Landwirte mit Betriebsstandort in den um

schriebenen Gebieten, die Rindviehhalter sind 
und eine der Grossvieheinheit entsprechende 
Bodenfläche zur Futtergewinnung in den um
schriebenen Gebieten bearbeiten; 

Personen mit Wohnsitz im Fürstentum Liech
tenstein, die, ohne Viehhalter zu sein, im um
schriebenen Gebiet liegenden Boden bewirt
schaften. 

Gebietsumschreibung 
Triesenberg: Das rheintalseitige Gebiet, die 

Mähweiden Grossteg, Kleinsteg und Malbun 
(ohne eigentliche Sömmerungsweiden) und das 
von der Meliorationsgenossenschaft zur Auf
forstung ausgeschiedene Gebiet rheintalseitig 
bis zur Genehmigung der entsprechenden Auf
forstungsprojekte. 

Planken: Das von der Melioration erfasste 
Gebiet (ohne Aescher und Ställa, ohne Sömme
rungsweiden) und das von der Meliorationsge
nossenschaft zur Aufforstung ausgeschiedene 
Gebiet bis zur Genehmigung der entsprechen
den Aufforstungsprojekte. 

Schellenberg: Das Gebiet auf dem Eschner
berg (ohne Schellenberger Riet und ohne ge
meindeeigene Sömmerungswieden in Oester
reich). 

Gesetz regelt Grundstückschätzungen 
Der Landtag befasst sich am kommenden Dienstag mit der Begierungsvorlage 

Im Bericht und Antrag der Regierung zur 
Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für die 
Grundstückschätzungen werden die heutigen 
gesetzlichen Bestimmungen über die drei Arten 
von  Schätzungen, nämlich, für die hypothekari
sche Belastung, für die Steuerveranlagung und 
für die Brandschadenversicherung, erläutert. 

Schätzung für hypothekarische Belastung 
Als Grundsatz für die amtliche Schätzung 

(Schätzungswert) gilt bisher der Ertragswert 
des Bodens und der  Bauwert der Gebäude. 
Diese Regelung ist zu ungenau, da ein solcher 
Schätzungswert als Belehnungsgrenze über 
dem Verkehrswert liegende Resultate ergeben 
kann. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben ge
zeigt, dass, mangels hinreichender Normen, 
sehr unterschiedliche Bewertungen vorgenom
men wurden, wodurch Ueberbelehnungen als 
Folge von Ueberbewertungen zustande kamen. 

Nach Art. 337 des Sachenrechtes bedürfen 
die Pfandtitel der  Unterschrift des Grundbuch
führers und  eines Vertreters der  Regierung, 
d. h., dass der  Staat bei der  Errichtung von 
Schuldbriefen und Gült für die sorgfältige 
Schätzung, für die Höhe de r  Schätzung und der 
sich daraus ergebenden Konsequenzen haftet. 
Es ist wohl eher  einem Glücksfall zuzuschrei
ben, dass die Haftung des Staates bisher noch 
nicht eingetreten ist. Eine Neuordnung der 
Schätzungsvorschriften und Bewertungsgrund
sätze drängt sich demnach zwingend auf. 

Schätzung fUr die Steuerveranlagung 
Für die Erfassung des steuerbaren Vermö

gens und des steuerbaren Erwerbes ist die Ge
meindesteuerkommission zuständig. Sie hat 
den unterstellten Steuerpflichtigen einzuschät
zen. 

Die letzte Steuereinschätzung für Liegen
schaften in Liechtenstein erfolgte im Jahre 1955 
durch eine von der Regierung eingesetzte 
Schätzungskommission und wurde 1958 abge
schlossen. Sie hatte den Sinn, eine im ganzen 
Lande einheitliche Steuerschätzung, nach glei
chen Grundsätzen, vorzunehmen. Für die Ein
schätzung des steuerpflichtigen Vermögens 
waren folgende Grundsätze massgeblich: «Ge
bäude und  Grundstücke, mit Einschluss der 
land- und forstwirtschaftlich genutzten, sind 
grundsätzlich nach dem Verkehrswert einzu
schätzen. Bei land- und forstwirtschaftlich ge
nutzten Grundstücken ist der Ertragswert bei 
der Einschätzung dann wesentlich mitzube-
rücksichtigen, wenn zwischen Ertragswert und 
Verkehrswert eine erhebliche Differenz be
steht. Die Viehhabe wird ausschliesslich nach 
dem Verkehrswert geschätzt. 

Diese Grundsätze wurden im Gesetz vom 18. 
August 1955 festgehalten und wurden in der 
Folge in das neue Steuergesetz vom 30. 1. 1961 
übernommen. 

Es ist sicher ein Mangel, wenn seit 1955/58 
keine neuen Steuereinschätzungen für Immobi-
larwerte mehr erfolgten, es sei denn bei Neu

bauten. Daraus ergebn sich Ungleichheiten in 
bezug auf die steuerliche Belastung. 

Art. 44 lit. a) des Steuergesetzes besagt, dass 
für die Ermittlung des steuerlichen Vermögens 
der Verkehrswert der Vermögensteile in dem 
Zeitpunkt massgebend ist, auf welchen sich die 
Steuererklärung bezieht. Die Bewertung inlän
dischen Grundvermögens zum Steuerschätz
wert aus dem Jahre 1958, wie es heutige Praxis 
ist, ist daher nicht gesetzeskonform. Dies stellt 
der  Staatsgerichtshof in einer Entscheidung 
vom 13. Juli 1970 fest. Er weist darauf hin, dass 
auch eine langjährige Praxis contra legem, 
eine gesetzliche Vorschrift, wenigstens im Ab
gaberecht nicht ersetzen kann. 

Auch die. Neueinschätzungen von Liegen
schaften führten in den letzten Jahren zu un-

(Fortsetzung Seite 2) 
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